
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 11.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Bodenrecht
Akteure Keine Einschränkung
Prozesstypen Bericht
Datum 01.01.1965 - 01.01.2022

01.01.65 - 01.01.22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Gerber, Marlène
Müller, Eva
Müller, Sean
Strohmann, Dirk

Bevorzugte Zitierweise

Gerber, Marlène; Müller, Eva; Müller, Sean; Strohmann, Dirk 2024. Ausgewählte Beiträge
zur Schweizer Politik: Bodenrecht, Bericht, 1991 - 2020. Bern: Année Politique Suisse,
Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen
am 11.04.2024.

01.01.65 - 01.01.22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Infrastruktur und Lebensraum
1Raumplanung und Wohnungswesen

1Raumplanung

2Bodenrecht

01.01.65 - 01.01.22 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

ARE Bundesamt für Raumentwicklung
WAK-NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats

ARE Office fédéral du développement territorial
CER-CN Commission de l'économie et des redevances du Conseil national

01.01.65 - 01.01.22 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

Als wohl wichtigste Arbeit auf dem Gebiet der Raumplanung konnte im Berichtsjahr das
vom Bundesrat 1985 beim Nationalfonds in Auftrag gegebene Nationale
Forschungsprogramm «Boden», welches insgesamt in 67 Projekten gegen 150
Forschende beschäftigt hatte, abgeschlossen und der Öffentlichkeit vorgestellt werden.
Die im Schlussbericht zusammengefassten Massnahmen für eine neue «Kultur» im
Umgang mit dem Boden postulieren folgende Grundsätze:

– Stärkere Nutzung des bestehenden Verdichtungspotentials in den äusseren
Stadtquartieren, Vorortsgemeinden und mittleren urbanen Zentren, vor einer
Neuerschliessung weiteren Baulandes sowie regionale Anpassung der Bauvorschriften
an eine derartige innere Erneuerung und Verdichtung.

– Begrenzung des Wachstums "nach aussen" durch eine engere Umschreibung der
Bauzone sowie die Verschärfung der Vollzugsinstrumente durch die Einführung einer
bundesrechtlichen Enteignungskompetenz zur Durchsetzung zonenkonformer Nutzung
und eine mittelfristige Kontingentierung der Siedlungsfläche; Konkretisierung und
Abstimmung der Verkehrs- und Siedlungsentwicklung in den kantonalen Richtplänen
und Förderung des raumsparenden öffentlichen Verkehrs durch höhere
Treibstoffkosten.

– Veröffentlichung von Handänderungen und Preisen sowie Einführung einer
Bodenpreisstatistik des Bundes; angemessene Abschöpfung der durch die
konzentrierte Besiedlung anfallenden höheren Bodenerträge und deren Verwendung
für öffentliche Aufgaben; Verstärkung der Wohnhilfe des Bundes und deren
Ausrichtung auf raumsparende Massnahmen, etwa zur Gewinnung zusätzlicher
Wohneinheiten in bestehenden Gebäuden.

– Reduktion oder gänzliches Verbot der vom Boden nicht abbaubaren Schadstoffe,
insbesondere Bekämpfung der umweltschädigenden Düngung, und Erweiterung des
Leistungsauftrags an die Landwirtschaft durch ökologische Aspekte. Erhaltung
naturnaher Lebensräume für Tiere und Pflanzen durch Inventarisierung der
bestehenden Gebiete und deren Vergrösserung auf etwa das Doppelte. 1

BERICHT
DATUM: 04.11.1991
DIRK STROHMANN

Im Dezember 2018 präsentierte der Bundesrat seinen Bericht in Erfüllung des Postulats
Vogler (csp, OW). Das ARE und swisstopo legen darin die Herausforderungen für die
teils sehr vielfältige Nutzung des Untergrundes (z.B. für Rohre oder Kabel, Gewinnung
von Bodenschätzen, Speichern von Erdgas etc.) dar. Während zum Beispiel an der
Erdoberfläche periodisch nachgeführte Planungs- und Umweltdaten ausreichend
vorhanden sind, fehlen für die Vermessung des Untergrunds überhaupt erst allgemein
gültige Normen. Dazu kommen Aufwand, Kosten und Unsicherheiten, was wiederum das
Veröffentlichen einmal gewonnener Daten behindert. Aus Sicht des Bundesrates sollte
vor allem die Koordination zwischen den verschiedenen Staatsstufen und Ämtern
verbessert werden. Das Ausarbeiten gesetzlicher Grundlagen zum Untergrund würde
aber zwecks föderaler Aufgabenteilung vor allem bei den Kantonen anfallen. Auf Stufe
Bund könnte einzig eine Teilrevision des Geoinformationsgesetzes das Erheben und
Zusammenführen geologischer Daten explizit regeln; eine entsprechende Botschaft
stellte der Bundesrat denn auch in Aussicht. Am 18. Juni 2019 schrieb der Nationalrat
das Postulat ab. 2

BERICHT
DATUM: 07.12.2018
SEAN MÜLLER
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Bodenrecht

Nur fünf Wochen vor der Abstimmung veröffentlichte eine Expertenkommission, die
1993 vom Bundesrat eingesetzt worden war, um die Folgen einer vollständigen
Liberalisierung der Lex Friedrich zu prüfen, ihren Bericht und sprach sich dabei
grundsätzlich für eine gänzliche Aufhebung der Lex Friedrich aus. Der Zeitpunkt der
Veröffentlichung wurde von den Befürwortern einer Lockerung der Lex Friedrich
kritisiert. Gemäss der Kommission unter Leitung der Solothurner Regierungsrätin
Cornelia Füeg (fdp) leiste eine gänzliche Abschaffung der Lex Friedrich einen weiteren
Beitrag zur Liberalisierung der Schweizer Wirtschaft und könnte sich namentlich in den
Fremdenverkehrsgebieten positiv auf die lokale und regionale Bauwirtschaft, den
Immobilienhandel und letztlich die ganze Tourismusbranche auswirken. Zu den
Auswirkungen der Aufhebung wagten die Experten keine präzise langfristige Prognose,
erwarteten beim Grundstückerwerb wegen der hohen Preise und der nicht
übermässigen Rendite aber keine grosse Zunahme der ausländischen Nachfrage. Beim
Bau von Zweit- und Ferienwohnungen, von denen sich rund vier Fünftel in Schweizer
Hand befinden, forderte die Kommission aber eine kontrollierte Entwicklung. Als
geeignete Massnahmen, für die primär die betroffenen Gemeinden zuständig sein
sollen, schlug sie raumplanerische und steuerliche Instrumente sowie
Kontingentierungssysteme vor. 3

BERICHT
DATUM: 26.05.1995
EVA MÜLLER

In seinem Bericht über Motionen und Postulate der gesetzgebenden Räte beantragte
der Bundesrat dem Parlament, die Postulate Fournier (cvp, VS) und Vogler (csp, OW)
aufgrund der beiden im Vorjahr erstellten externen Studien zu den Auswirkungen der
Zweitwohnungsinitiative sowie aufgrund des Berichts über die strukturelle Situation
des Schweizer Tourismus und die künftige Tourismusstrategie des Bundesrates als
erledigt abzuschreiben. Ein Impulsprogramm 2016-2019 soll auch negative
Auswirkungen des durch die Zweitwohnungsinitiative akzenuierten Strukturwandels im
Tourismussektor abfangen. 4

BERICHT
DATUM: 15.09.2014
MARLÈNE GERBER

Im Mai 2019 veröffentlichte der Bundesrat seinen Bericht zur Besteuerung von
Grundstücken im Geschäftsvermögen mit unterschiedlicher Eigentümerschaft. Damit
erfüllte er ein zwei Jahre vorher überwiesenes Postulat der WAK-NR. Dieses hatte eine
Übersicht über die fiskalische Belastung von Grundstückgewinnen durch die drei
Staatsebenen (Bund, Kantone, Gemeinden) verlangt. Vor allem hatte der Bundesrat zu
prüfen, wie sich die Ungleichbehandlung von natürlichen Personen, also selbständig
Erwerbenden, gegenüber juristischen Personen, also Unternehmen, vermeiden oder
zumindest abschwächen liesse. Neben Unterschieden in der fiskalischen Belastung je
nach Steuertarif und -progressionsstufe, nach Sozialabgaben und Staatsebene (Bund vs.
Kantone) bestehen gemäss Bericht auch Unterschiede zwischen den einzelnen
Kantonen, insbesondere zwischen Kantonen mit monistischen und dualistischen
Systemen der Veranlagung. Um eine Angleichung der Steuerbelastung auf
Grundstückgewinnen aus dem Geschäftsvermögen zu erreichen, zeigte der Bundesrat
folgende fünf Varianten auf und rechnete diese beispielhaft durch:
Anrechnungsmethode, Erhöhung des Teilbesteuerungsmasses, Ausdehnung der
privilegierten Liquidationsbesteuerung, Wechsel der dualistischen Kantone zum
monistischen System und Streichung der Sozialversicherungsbeiträge auf ebenjenen
Grundstückgewinnen. Die Mehr- oder Mindereinnahmen der fünf Varianten konnte der
Bericht allerdings mangelnder Daten wegen nicht beziffern. 5

BERICHT
DATUM: 29.05.2019
SEAN MÜLLER

Im Rahmen seiner Beratung des bundesrätlichen Berichts über Motionen und Postulate
der eidgenössischen Räte 2019 schrieb der Nationalrat ein Postulat der WAK-NR als
erfüllt ab, das einen Bericht über die Situation der Besteuerung von Grundstücken mit
unterschiedlicher Eigentümerschaft verlangt hatte. Dieser Forderung war der
Bundesrat Ende Mai 2019 nachgekommen. 6

BERICHT
DATUM: 14.09.2020
MARLÈNE GERBER

1) Presse vom 30.10.91; Vr, 15.2.91; NZZ, 5.7.91; 31.10.91; 04.11.91
2) Bericht BR 7.12.18
3) Presse vom 23.5.95; BüZ, 26.5.95.
4) BBl 2014, S. 3069 ff.
5) Bericht BR vom 29.5.19
6) BBl 2020, S. 3385 f.
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